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Artikel l: Name und Zweck des Vereins 

1.1 

1.2 

1.2 

Der FC Ob~rs_igge_nthal wurde _am 24. April 1992 gegründet und 
ist ein Verein ,m Sinne von Artikel ~Off des Schweizerischen z· '1-
gesetzbuches (2GB) mit Sitz in Obersiggenthal. Er bezweckt d_,v~ 
übung des Fussballsports sowie die PAege der Kameradschaft ~nd us-
Geselligkeit. 
Seine Vereinsfarben sind rot/weiss. 

Der FCO ist Mitglied des Schweizerischen · Fussballverbandes · des 
Kanton Aorgaus (AFV). Die Statuten, Reglemente und Beschlosse . 
der FIFA und der UEFA, des SFV seiner zustaendigen Regionalver. 
bände und dessen Abteilungen sind für den Verein, seine Mitglie• 
der, Spieler und Funktionäre verbindlich. 

Der FCO ist politisch und konfessionel neutral. 

Artikel 2: Mitghedschaft 

2. 1 Mitglied kann iedermann werden, der die StaMen und das Leit-
bild des Vereins anerkennt. Die Aufnahme erfolgt durch Beschluss 
des Vereinsvorstandes, sie muss an der nächstfolgenden General• 
versammlung bestätigt werden. 

2.2 Der Verein besteht aus: 

a) Ehrenmitglied 
b) Freimitglied 
c) Junioren 
d) Aktivrnitgliedem 
e) Senioren / Veteranen 
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ij Passivmitgliedern 
g) Gönnern/Supportern (u.ä. nach Bedarf) 

2.3 Zum Ehrenmitglied kann ernannt werden wer sich um den Verein 
besonders verdient gemacht hat. Die Ernennung erfolgt auf An-
trag des Vereinsvorstandes an der nächsten Generalversammlung. 

2.4 Zum Freimitglied wird ernannt, wer 25 Jahre Mitglied des Ve-
reins ist (ab beginn der Stimmberechtigung). Die Ehrung erfolgt 
an der nächsten Genealversammlung. 
Die Ernennung kann schon früher erfolgen, wenn sich das Mit-
glie~ durch administrative Tätigkeit oder auf andere Weise um 
den Verein besonders verdie.nt gemacht hat. Sie wird an der 
nächsten Generalversammlung bestätigt. 

Artikel 3: Beitritt, Uebertritt, Austritt, 
Ausschluss, Boykott 

3.1 Beitrittserklärungen sind · schriftlich an den Vereinsvorstand 
· zu •ricbten. 

3.2 Die Aufnahme von Minderjährigen bedarf der schriftlichen ~in-
willigung der elterlichen Gewalt. 

3.3 Der Uebertritt vom Aktiv- zum Passivmitglied kann jeweils auf 
Saisonende und der Üebertritt vom Passiv- zum Aktivmitglied 
ka.nn jederzeit erfolgen. Uebertrittsgesuche sind dem Vereins-
vorstand schriftlich vorzulegen. Der Uebertritt vom Junioren 
zum Aktivmitglied erfolgt nach Beendigyng des SFV-Junioren-
alters automatisch. 
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3.A.1 

3.4.2 

Austrittsgesuche von Aktivmitgliedern können nur auf Ende 
einer Saison und bis spätestens 3 l . Dezember schriftlich an 
den Vereinsvorstand eingereicht werden. Austrittsgesuchen, 
welche nach dem 31 . Dezember eingereicht werden, kann 
erst auf das Ende der nächsten Saison stattgegeben werden. 

Alle übrigen Mitglieder können den Austritt jederzeit schrift-
lich erklären. Die Mitgliedschaft erlischt mit dem Tag der 

Austrittse rklä ru ng. 

3.4.3 Jeder Austretende schuldet dem Verein für das laufende Ver-
einsjahr den Jahresbeitrag sowie allfällige weitere Verpflich-
tungen. Eine Austrittsgebühr darf nicht erhoben werden. 

3.5 Ein Mitglied kann, wenn wichtige Gründe vorliegen, durch den 
Vereinsvorstand ausgeschlossen werden. So vor allem. dann, 
wenn es sich gegen die Statuten ·und das Leitbild verfehlt, 
sich den Anordnungen der Vereinsfunktionäre widersetzt oder 
mit Jahresbeiträgen im Rückstand liegt. Das Mitglied .ist mit 
entsprechender Rechtsbelehrung über den Ausschluss schrift-
lich in Kenntnis zu setzen. Es kann innert einer Frist von 14 
Togen nach Erhalt der Mitteilung mit einem schriftlichen, 
begründeten Antrag an den Vorstand, zu Handen der nächs~en 
Generalversammlung, rekurrieren. Fällt die Generalversamm-
lung in die Rekursfrist, so kann ein allfälliger Rekurs an-
lässlich der Generalversammlung erfolgen. 
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3.6 Aktive, Junioren ·und Senioren/Veteranen können beim SFV zum 
Boykott angemeldet werden, wenn sie den finanziellen Verpflich-
tungen gegenüber dem Verein nicht oder nur teilweise nachge-
kommen sind. 

3.7 Alle Mutationen sind den Vereinsmitgliedern in geeigneter 
Weise bekannt zugeben (Generalversammlung, Cluborgan). 

Artikel .4: Organe 

4.1 Die Organe des Vereins sind: 

a) die Generalversammlung 
- die ausserordentliche Generalversammlung 

b) die Rechnungsrevisoren 

c) der Vorstand 

d) die Kommissionen 
- die Spielkommission 
- die Senioren/Veteranen - Kommission 
„ die Juniorenkommission 
- weitere Kommissionen (z.B. Propagandakommission) 

Artikel 5: Generalversammlung 
Ausserordentliche Generalversammlung 

5.1 Die Generalversammlung ist das oberste Organ des Vereins und 
erledigt alle Geschäfte, . die ihr nach den Statuten über-
tragen sind. 
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5.1.1 

5.1.2 

5.1.4 

5.1.5 

5.1.6 

5.2 

Die ordentliche Generalversammlung findet alljährlich noch Ab-
lauf des Vereinsjahres statt. 

Ausserordentliche Generalversammlungen können vom Vorstand 
jederzeit einberufen werden. 
Die Einberufung einer solchen hat auch zu erfolgen, wenn 
mindestens ein Fünftel der Stimmberechtigten Mitglieder dies 
schriftlich unter Angabe der Gründe mit eingeschriebenem Brief 
an den Vereinsvorstand verlangt. 

Dem Begehren muss innerhalb von 30 Tagen Folge geleistet werden. 

Die Generalversammlung ist beschlussfähig, wenn 2/3 stimmbe-
rechtigte Mitglieder anwesend sind. 

Die ordentliche wie die ausserordentliche Generalversgmmlung 
ist für Vorstands- und Aktivmitglieder und Senioren/Veteranen 
obligatorisch. 
Wer unentschuldigt wegbleibt, wird gebüsst. Die Höhe der Busse 
wird vom Vorstand festgelegt. 

Einladung und T raktandenliste sind den Mitgliedern mindestens 
14 Tage vor der Versammlung zuzustellen. 

Anträge von Mitgliedern sind mindestens 1 O Tage vor der General-
versammlung dem Vereinsvorstand mit eingeschriebenem Brief be-
gründet einzureichen. (Statutenänderungen gemäss Art.13.3). 

Die Generalversammlung wird vom amtierenden Präsidenten bis zum 
Schluss geleitet. 
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Er stellt zu Beginn fest, dass die Generalversammlung statuten• 
gemäss eingeladen wurde, lässt die Stimmenzähler wählen und 
stellt hernach die Zahl der Anwesenden und der Stimmberech-
tigten fest und damit, ob die Generalversammlung beschluss-
fähig ist. 

5.3 Der Generalversammlung obliegen folgende Geschäfte: 

a) Genehmigung des Protokolls über die letzte Generalver-
sammlung 

b) Mutationen 
c) Entgegennahme und Genehmigung der Jahresberichte 

- des Vereinspräsidenten 
- des Präsidenten der Spielkommission 
- des Präsidenten der Senioren/Veteranenkommission 
- des Präsidenten der Juniorenkommission 
- weitere Kommissionen 

d) Entgegennahme und Genehmigungen 
• der Jahresrechnung 
- des Revisorenberichtes 

e) Wahl des Tagespräsidenten 
ij Wahlen 

- des Vereinspräsidenten 
- des übrigen Vorstandes (einzeln oder gesamthaft) 

g) Ehrungen 
h) Statutenänderungen 
i) Festsetzung ordentlicher und eventueller ausser-

ordentliche Beiträge 
k) Aufnahme von Sektionen 
1) Einsprachen gegen die erfolgte Aufnahme von 

Mitgliedern 
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m) Rekurse gegen den Anschluss von Mitgliedern 
n) Genehmigung des Budgets 

0) Anträge 
p) Verschiedenes 

5.4 Beschlüsse der Generalversammlung über die erhebung ausseror-
dentlicher Beiträge müssen in geeigneter Form publiziert werden. 

Artikel 6: Der Vorstand 

6. l Der Vorstand besteht aus: 
- Vereinspräsident 
- Vicepräsident 
- Sekretär /Protokollführer 
- Kassier 
- Präsident der Spielkommission 
- Präsident der Senioren-/Veteranenkommission 
- Präsident der Juniorenkommission 
- weiteren Mitgliedern nach Bedarf 

6.2 In den Vorstand sind alle Mitglieder wählbar. Es können mehrere 
Chargen in einer Person vereinigt werden. Jedes Vorstandsmit-

glied hat nur eine Stimme. 

6.3 In die Kompetenzen des Vorstandes fallen sämrliche Geschäfte, 
die nicht nach den Statuten einem anderen Organ übertragen 
sind. Der Vorstand sorgt für die Durchführung der aeschlüsse 

der Generalversammlung. 

6.4 Der Vorstand versammelt sich auf Einladung des Präsidenten so 
oft es die Geschäfte erfordern und kann zu seinen Sitzungen 
weitere Vereinsmitglieder zuziehen, die ihm nicht angehören. 
Diese haben jedoch nur beratende Stimme. 
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6.5 Der Vorstand überwacht die Organisation aller sportlichen 
und geselligen Vereinsveranstaltungen. Abteilungsinterne An-
lässe müssen durch den Vereinspräsidenten bewilligt werden. 

6.6 Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn die Hälfte der stimmbe-
rechtigten Vorstandsmitglieder anwesend sind. 

6.7 Die rechtverbindliche Unterschrift für den Verein führen: 

- Der Präsident zusammen mit dem Kassier 

- Der Vicepräsident zusammen mit dem Kassier 

6.8 Mit Ausnahme des Vereinspräsidenten können während der 
Amtsdauer ausscheidende Vorstandsmitglieder durch den Vor-
stand ersetzt werden. 

Artikel 7: Die Spielkommission 

7. 1 Die Spielkommission besteht aus: 

7.2 

- Spike-Präsidenten 
- Spike-Sekretär 
- weitere Mitgliedern nach Bedarf 

Der Vereinspräsident hat Sitz und Stimme in der Spielkommission 

Die Spielkommission organisiert und Ueberwacht den gesamten 
Spiel- und Trainingsbetrieb. 

7 .3 Es liegt in der Kompetenz des Spiko-Präsidenten, die Funktionäre 
der Spielkommission zu bestimmen, wobei dem Vereinsvorstand 
das Einspracherecht vorbehalten bleibt. Für die Verteilung 
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7.4 

7.5 

der Aemter ist die Spielkommission allein zuständig. 

Die Spielkommission hat das Recht, in spielerischen Angelegen-
heiten obligatorische Mannschafts-Versammlungen einzuberufen. 

Die Spielführer werden von der Mannschoftsversammlung auf Vor-
schlag der Spielkommission gewählt. 

Artikel 8: Die Senioren-/Veteranen· 
kommission 

8.1 Die Senioren-/Veteranenkommission besteht aus: 

- Senioren-/Veteranenpräsident 
- Senioren-/Veteranensekretär 
- weiteren Mitgliedern nach Bedarf 

Der Vereinspräsident hat Sitz und Stimme in der Seniorenkom-
mission. 

8.2 Die Senioren-/Veteranenkommission organisiert und überwacht den 
gesamten Spiel- und Trainingsbetrieb der Senioren-/Veteranen-
abteilung. 

8.3 Es liegt in der Kompetenz des Senioren-/Veteranenpräsidenten, 
die Funktionäre der Senioren/Veteranenkommission zu bestimmen, 
wobei dem Vereinsvorstand das Einspracherecht vorbehalten 
bleibt. Für die Verteilung der Aemter ist die Senioren/Veteranen-
kommission allein zuständig. 
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Artikel 9: Die Juniorenkommission 

9. l Die Juniorenkommission besteht aus: 

- Juko-Präsidenten 
- Juko-Sekretär 
- weiteren Mitgliedern nach Bedarf 

Der Vereinspräsident hat Sitz und Stimme in den Juniorenkom-

mission. 

9. 2 Die Juniorenkommission organisiert und überwacht den gesamten 
Spiel- und Trainingsbetrieb der Juniorenabteilung. 

9 .3 Die Funktionäre der Juniorenkommission werden vom Vereinsvor-
stand auf Vorschlag des Juniorenpräsidenten gewählt. 

Artikel l 0: Die Rechnungsrevisoren 

l 0. l Die Generalversammlung wählt zwei Rechnungsrevisoren und einen 
Suppleanten. 

l 0.2 Die Rechnungsrevisoren prüfen und begutachten die Jahresrech-
nung und erstatten über die Ergebnisse ihrer Revisorentätigkeit 
schriftlich Bericht zu Handen der ordentlichen Generalver-
sammlung. Sie sind berechtigt, jederzeit eine Kassarevision 
vorzunehmen. 

10.3 An der nächsten ordentlichen Generalversammlung rückt der 
Suppleant als 2. Revisor nach. Der ausscheidende 1. Revisor 
ist als Suppleant wieder wählbar. 
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